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denken. libre libero
pensee. pensiero.

Freidenker-Vereinigung der Schweiz Association Suisse des Libres Penseurs Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori

Plakate geben zu reden
Eigentlich war es als Abschluss der «Buskampagne» geplant
gewesen: die 25'000 Franken Spenden sollten nun ohne
weiteres Aufsehen an die Plakatwände. Aber es kam anders: Nach
kurzfristigen Wirren in Luzern erfolgte in Zug der grosse
Zensurakt: der Stadtrat lehnte das Plakat ab mit der Begründung,
die Aufforderung «Geniess das Leben» würde die religiösen
Gefühle der Zuger Katholiken verletzen. Dieser Entscheid
wurde von der gesamten Schweizer Medienlandschaft
aufgegriffen, diskutiert und einhellig kritisiert. Besonders pikant
war der zeitliche Zusammenfall mit der Diskussion um die
Anti-Minarett-Plakate.

Die Plakat-Zensur in der Satiresendung Giacobbo / Müller in SF 1

Die Argumentation und
Starrköpfigkeit der Zuger
Verantwortlichen verursachte
landauf landab Kopfschütteln.

Der Kommentator im
Tages-Anzeiger brachte das

Anliegen und die Berechtigung

der Kampagne auf den
Punkt: «Auch Unglaube ist
salonfähig».

Gleichzeitig überboten sich

jene Kreise, diegerne Integra-
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tion durch Religion betreiben,
mit Empörungsäusserungen
zu den Anti-Minarett-Plaka-
ten und griffen ebenfalls zur
Zensur.

Religionsfreiheit - JA
Schonraum vor Kritik - Nein
Politikerinnen und
Rassismusexperten ereiferten sich
über das Plakat der SVP und
zeigten einmal mehrauf, dass
in der öffentlichen Diskussion
versucht wird, mit der
Religionsfreiheit einen Schonraum
vor Kritik aufzubauen. SVP-

Plakate werden seit langem
kritisiert, nun aber, wo es um
eine Religionsfrage geht, sollen

plötzlich Verbote her.
Auch das Vokabular erinnert
an die mehrfachen
Bestrebungen der Muslime, in der
UNO die Kritik an religiösen
Praktiken als «Diffamierung»
verbieten zu lassen. Was im
Uno-Menschen rechtsrat
vorgekocht und dieses Jahr nur
mit Mühe aus dem Durban
II Schlussdokument entfernt
worden ist, wird nun in der
Schweiz unreflektiert
übernommen.

Keine Menschenrechte à la
carte!
Die FVS hat sowohl in der
Plakatkampagne wie in
ihrer 2008 verabschiedeten
Stellungnahme gegen die
Minarett-Initiative immerwie-
der darauf hingewiesen, dass

zwischen der Diskriminierung
von Menschen und der Kritik
von Ideologien unterschieden
werden muss.
Die Religionsfreiheit gilt für
Menschen. Sie sollen ihre
Religion ausüben dürfen-allein
und in Gemeinschaft-soweit
das mit unserer Verfassung
vereinbar ist. Da ist ein
Minarettverbot diskriminierend.
Der Schutzbereich der
Religionsfreiheit gilt aber nicht
für die religiöse Lehren
selber. Diese müssen in einer
liberalen Gesellschaft offen
kritisiert werden können.

Keine Toleranz gegenüber
Missionarinnen
Auch d ie Missionstätig keit der
Religiösen kann nicht mehr
gegen die Kritikabgeschottet
werden. In Form von blauen
Plakaten ist sie ein Ärgernis,
gravierender ist aber, dass sie
vermehrt versteckt betrieben
wird: international, wo vor
allem junge Evangelikaie sich
und andere in Gefahr bringen,
indem sie - als Sozialeinsatz
getarnt - in muslimisch
dominierten Ländern gezielt
Muslime bekehren wollen,
aber auch in der Schweiz,
wo die Evangelikaien in der
Reformierten Kirche bereits
jede siebte Kirchgemeinde
unter das Dach der Schweizerischen

Evangelischen Allianz
gebracht haben und sowohl

an den theologischen Fakultäten

wiean den pädagogischen
Hochschulen auf dem
Vormarsch sind. In einem Bericht
der Rundschau von SF TV
gaben sie kürzlich unverholen
zu, dass sie sich auch als
Lehrkräfte als «Menschenfischer»
verstehen.

Plakatverbot in Zug fällt
Das Beharren der FVS auf
Aufhebung der Zensur und
die Reaktionen auf die Anti-
Minarett-Plakate haben dem
Zuger Stadtrat klar gemacht,
dass er sich m it sei nem Verbot
juristisch auf dünnem Eis

bewegt: am 20. Oktober - drei
Wochen nach der Ablehnung
- wandelte er den Entscheid
in eine ablehnende
«Empfehlung» an die Allgemeine
Plakatgesellschaft (APG) um.
Die APG ignorierte diese
Empfehlung und stellte der
FVS umgehend eine Offerte
für Plakate in der Stadt Zug
in Aussicht.
Es wird interessant sein zu
sehen, welche rechtlichen
Grundlagen in Zug für künftige

Plakatentscheideerlassen
wird - vernünftig wäre es,
religiöse Plakate ganz zu
verbieten. Reta Caspar

Das Positionspapier der FVS
«Minarettverbot: Nein, aber...» wurde im
November 2008 verabschiedet und
publiziert. Sie finden es auf www.
frei-denken.ch oder können esauf der
Geschäftsstelle beziehen.

ALSO SORG DICH NICHT

GENIESS OAS LEBEN!
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